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STADT TANGERMÜNDE 

Der Stadtrat 

 
 

Beschlussvorlage BV 0871-24/1 
öffentlich 

Datum: 
Einreicher: 

26.02.2024 
Fraktion "Freie Stadträte 
Tangermünde" 

 
Betreff 

Satzung zur Erhebung eines Gästebeitrages in der Stadt Tangermünde, Änderungsantrag 
der Fraktion "Freie Stadträte Tangermünde" 

 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin  

Stadtrat 28.02.2024  

 
 
Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat beschließt die Satzung zur Erhebung eines Gästebeitrages in der Stadt 
Tangermünde mit der folgenden Änderung im Wortlaut von § 14 - Inkrafttreten: 
 
Die Satzung tritt am 01.04.2024 in Kraft und gilt für alle Buchungen, die ab diesem Datum neu 
rechtswirksam vorgenommen wurden. 
 
 
Mario Wittke 
Fraktionsvorsitzender   
 
 

 
Beratungsergebnis 

Gremium: 

Sitzung am: TOP: 

 

      
Beschlussvorschlag wurde 
angenommen: 

  
Beschlussvorschlag wurde 
abgelehnt: 

  

      
 

               
Einstimmig   Stimmenmehrheit   Ja   Nein   Enthaltung   

               
 
Beschluss-Nummer: 

 

 
Anlagen 
Änderungsantrag der Fraktion „Freie Stadträte Tangermünde“  
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Begründung zur Beschlussvorlage BV 0871-24/1 
Satzung zur Erhebung eines Gästebeitrages in der Stadt Tangermünde, Änderungsantrag 
der Fraktion "Freie Stadträte Tangermünde" 

 
Die Änderung im Wortlaut von § 14 - Inkrafttreten  
von 
„Die Satzung tritt am 01.07.2024 in Kraft“  
zu 
„Die Satzung tritt am 01.04.2024 in Kraft und gilt für alle Buchungen, die ab diesem Datum neu 
rechtswirksam vorgenommen wurden.“ 
soll helfen den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.  
Zusätzlich soll verhindert werden, dass bereits abgeschlossene Verträge rechtsunwirksam werden. 
 
Bis zu einem Drittel der freien Kapazitäten für den Zeitraum 01.07.2024 bis 31.12.2024 sind bereits 
fest gebucht. Termine mit Veranstaltungen wie Burgfest, Töpfermarkt und Weihnachtsmarkt sind 
ausgebucht. Alle Vertragspartner müssten nach unserer Rechtauffassung über die Einführung des 
Gästebeitrages gesondert informiert werden. Weiterhin dürfte der Kunde nach Kenntnis dieser 
Änderung von seinem Vertrag zurücktreten. Im ungünstigsten Fall am Tage der Anreise, womit 
eine Neubelegung unter Umständen unmöglich wird.  
Dieser Aufwand erscheint im Verhältnis zur Höhe des Gästebeitrages unverhältnismäßig. 
Um monetäre Einbußen für die Stadt Tangermünde auszugleichen, wird vorgeschlagen, die 
Satzung bereits am 01.04.2024 in Kraft treten zu lassen. 
 
 
 
Mario Wittke 
Vorsitzender der Fraktion „Freie Stadträte Tangermünde“  
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